
Amtsblatt für den Landkreis Starnberg
31. Ausgabe vom 15. Oktober 2025	 Seite 1

Bekanntmachungen des Landratsamtes Starnberg

	▼ Bundesleistungsgesetz; Übungen und Manöver der Bundeswehr

	▼ Zwei öffentliche Bekanntmachungen nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

	▼ Amtsblatt Fehlerberichtigung

Bekanntmachungen des Landratsamtes Starnberg

	◆ Bundesleistungsgesetz 
Übungen und Manöver der Bundeswehr

Amtliche Bekanntmachung

Die Bundeswehr führt im Jahr 2025 folgende Übungen durch:
Gemeinde Krailling, Gauting, Starnberg 
Truppenübung  22.10.2025

Teilnehmende Soldaten: bis zu 20 Soldaten 
Teilnehmende Fahrzeuge: ca. 03 Radfahrzeuge 

Hinweis:
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Gleichzeitig wird 
auf Gefahren, die von liegengebliebenen Sprengmitteln, Fundmunition und dergleichen ausgehen, hingewiesen. 
Sollten solche Gegenstände aufgefunden werden, ist die nächste Polizeiinspektion zu verständigen.

Etwaige Übungsschäden sind innerhalb eines Monats bei der zuständigen Gemeinde anzumelden. Auskünfte zur 
Schadensabwicklung erteilen die jeweiligen Gemeinden sowie das Landratsamt Starnberg.

Starnberg, den 29.09.2025
Landratsamt Starnberg
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 06.10.2025 eine Baugenehmigung zum „Neubau eines Mehrfamilienhauses mit  
Gewerbeeinheit und Tiefgarage“, auf den Grundstücken mit der Fl.Nrn. 1226/2 und 1226/4 der Gemarkung und 
Gemeinde Gilching an die Vilgertshofer Bauträger GmbH erteilt. Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche  
Belange werden, soweit sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen die Genehmigung kann Klage erhoben werden. Die Klage muss innerhalb eines Monats nach  
Bekanntgabe

beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 
Bayerstraße 30, 80335 München 

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), 
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schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben  
werden. Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der 
der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen  
erhoben werden. 

In der Klage müssen der Kläger, der Beklagte (Freistaat Bayern) und der Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnet werden, ferner sollen ein bestimmter Antrag gestellt und die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel angegeben werden. Der Klageschrift soll dieser Bescheid beifügt werden (in Urschrift, in Ab-
schrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
•	 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine  

rechtlichen Wirkungen.
•	 Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen  

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen.
•	 Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch  

einreichen.
•	 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verfahrensgebühr fällig.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Baugenehmigung mit dem Tag dieser Bekanntmachung als 
bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Die Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorheriger telefoni-
scher Anmeldung unter 08151/148-77441 im Zimmer OG.215 eingesehen werden.

	◆ Öffentliche Bekanntmachung nach Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayerische Bauordnung (BayBO)

Das Landratsamt hat am 08.10.2025 eine Baugenehmigung zum „Umbau eines Einfamilienhauses mit Garage 
und Neubau eines Carports und Gartenschuppens“, auf dem Grundstück mit der Fl.Nr. 745/13 der Gemarkung 
und Gemeinde Pöcking an Kathrin Titze und Bez Fabian erteilt. Öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Be-
lange werden, soweit sie der behördlichen Prüfung unterliegen, durch das Vorhaben nicht verletzt.

Ihr Recht
(Rechtsbehelfsbelehrung)

Gegen die Genehmigung kann Klage erhoben werden. Die Klage muss innerhalb eines Monats nach  
Bekanntgabe

beim Bayerischen Verwaltungsgericht München, 
Bayerstraße 30, 80335 München 

(Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München), 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben  
werden. Die Klage kann beim Bayerischen Verwaltungsgericht München auch elektronisch nach Maßgabe der 
der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen  
erhoben werden. 

In der Klage müssen der Kläger, der Beklagte (Freistaat Bayern) und der Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnet werden, ferner sollen ein bestimmter Antrag gestellt und die zur Begründung dienenden Tatsachen 
und Beweismittel angegeben werden. Der Klageschrift soll dieser Bescheid beifügt werden (in Urschrift, in Ab-
schrift oder in Ablichtung), ferner zwei Abschriften oder Ablichtungen der Klageschrift für die übrigen Beteiligten. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
•	 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen.
•	 Nähere Informationen zur elektronischen Klageerhebung sind der Internetpräsenz der Bayerischen  

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmen.
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•	 Ab dem 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch  
einreichen.

•	 Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 
Verfahrensgebühr fällig.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der Baugenehmigung mit dem Tag dieser Bekanntmachung als 
bewirkt gilt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Die digitale Verfahrensakte zum Bauvorhaben kann im Landratsamt Starnberg, Kreisbauamt, nach vorheriger  
Anfrage per E-Mail (gabriele.ludwig@lra-starnberg.de) elektronisch eingesehen werden.

	◆ Amtsblatt Fehlerberichtigung

Bekanntmachung des Landratsamtes Starnberg

Fehlerberichtigung im Amtsblatt vom 24. September 2025

Das Amtsblatt des Landkreises Starnberg, veröffentlicht auf der Homepage des Landratsamtes Starnberg am 
24. September 2025, wird wie folgt berichtigt:

Ausgabennummer und Datum des Amtsblattes sind fehlerhaft. Statt „29. Ausgabe vom 3. September 2025“ 
muss es „30. Ausgabe vom 24. September 2025“ heißen. Das Amtsblatt wurde dahingehend korrigiert und  
entsprechend gekennzeichnet. 

Starnberg, den 15.10.2025
Landratsamt Starnberg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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